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Konkordanzliste (Version 02 vom 01.04.2007)

	Institut oder Institutsgruppe:
	

	
	Internes Einstufungsverfahren

	Name des internen Einstufungsverfahren:
	

	Geschäftseinheiten:
	

	zu Grunde liegende Forderungsart:
	

	Antrag vom:
	

	Datum:
	


	Nr.
	EU-RL
	Verweis auf SolvV
	Anforderung
	Anforderungserfüllung in Stichworten
	Verweis auf Dokumentation und Ansprechpartner

	      A    Portfolioanalyse / Anwendungsbereich

	1
	Art. 86
	§ 73, § 227 i.V.m. § 226
	Verfahren für die Zuordnung von Forderungen zu der aufsichtlich vorgegebenen Forderungsklasse Verbriefungen
	
	

	2
	Art.94        Satz 2 i.V.m. Satz 1
	§ 226 Abs. 5 i.V.m. § 226 Abs. 4 
	Verfahren zur Bestimmung, ob Verbriefungsposition an KSA- oder IRBA-Verbriefungstransaktion besteht
	
	

	3
	Anh.IX.4 Tz.43,44
	§ 259 Abs. 1
	Verfahren für die Prüfung der Anwendungsvoraussetzungen für die Beurteilung von Verbriefungspositionen durch interne Einstufungsverfahren
	
	

	4
	Anh.IX.4 Tz.43(i) bis (m)
	§ 259 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 i.V.m. § 259 Abs. 4 Nr. 1, 2, 3, 7 und 8
	Verfahren zur Überprüfung der Anforderungen an das ABCP-Programm
	
	

	5
	
	§ 259 Abs. 5 i.V.m. Abschnitt 1 + 2 LL FG ABS* 
	Verfahren für die Zuordnung von Verbriefungspositionen zu dem einzelnen internen Einstufungsverfahren („Intern spezifizierter Anwendungsbereich des internen Einstufungsverfahren“)
	
	

	6
	
	§ 255, Abs. 2

	Werden die Regelungen des § 255, Abs.2 in Anspruch genommen? Erfüllung der Anwendungsvoraussetzungen
	
	

	      B    Mindestanforderungen an die Verwendung Interner Einstufungsverfahren

	1
	
	Abschnitt 3 LL FG ABS*
	Seit wann werden durch welche Organisationseinheiten und zu welchem Zweck Verfahren verwendet, die auf einem methodischen Konzept beruhen, das mit  dem methodischen Konzept, das dem internen Einstufungsverfahren zugrunde liegt, im wesentlichen vergleichbar ist und dabei ablauforganisatorische Vorkeh-rungen beachtet, die im Großen und Ganzen den Anforderungen des § 259 Abs. 3 SolvV entsprechen?“
	
	

	2
	
	Abschnitt 4.2 LL FG ABS* i.V.m. § 63 Abs. 2
	Seit wann basieren die maßgeblichen internen Risikomess- und –steuerungs​systeme für die durch das interne Ein​stufungsverfahren erfassbare Art von Geschäften auf dem methodischen Konzept, das dem internen Einstufungs​verfahren zugrunde liegt? 
Seit wann ist das interne Einstufungs​verfahren im maßgeblichen Einsatz, nachdem nach Ablauf einer angemessenen Einsatzphase das dem internen Einstufungsverfahren zugrunde liegende Konzept intern für seinen Einsatz​zweck als geeignet befunden wurde?
	
	

	3
	Anh. IX.4. Tz.43 (b) + (c) + (m)
	§ 259 Abs. 3 Nr. 1
	Zugrunde liegende Verfahren anerkannter Ratingagenturen; Form der Veröffentlichung der Verfahren der Ratingagenturen; Rückgriff auf nicht veröffentlichte Verfahren (Nachweis der bilateralen Offenlegung durch die Ratingagentur)
	
	

	4
	Anh. IX.4. Tz.43 (d)
	§ 259 Abs. 3 Nr. 3
	Prozess zur regelmäßigen Überprüfung der Berücksichtigung der Verfahren der anerkannten Ratingagenturen
	
	

	5
	Anh. IX.4. Tz.43 (c) + (i) bis (m)
	§ 259 Abs. 3 Nr. 2,3 i.V.m. § 259 Abs.4 Nr. 4, 5, 6 sowie Abschnitt 5.4 LL FG ABS*
	Berücksichtigung sämtlicher relevanter Risikofaktoren im internen Einstufungsverfahren in quantitativer oder qualitativer Form; zwingende Berücksichtigung des unmittelbar ableitbaren Adressenausfallrisikos und Veritätsrisikos des verbrieften Portfolios in quantitativer Form; 

Ermittlung der Risikofaktoren; Einbezug in das interne Einstufungsverfahren; Abweichung von den Vorgaben der Agenturen

Berücksichtigung zusätzlicher relevanter Risikofaktoren durch das interne Einstufungsverfahren 

Kombination der zusätzlichen internen Risikofaktoren mit der auf Basis der von den Ratingagenturen vorgegebenen Methodik ermittelten Einschätzung
	
	

	6
	Anh. IX.4. Tz.43 (e)
	§ 259 Abs. 3 Nr. 4
	Verfahren der Zuordnung der Stufen des internen Einstufungsverfahren zu den Bonitätsbeurteilungskategorien der anerkannten Ratingagenturen 
	
	

	      C    Einbindung des internen Einstufungsverfahren in die Gesamtbanksteuerung

	1
	Anh. IX.4. Tz.43 (f)
	§ 259 Abs. 3 Nr. 5
	Verwendung des Konzeptes des internen Einstufungsverfahren für bankinterne Zwecke 
	
	

	      D    Validierung des internen Einstufungsverfahren

	1
	Anh. IX.4. Tz.43 (g) + (h)
	§ 259 Abs. 3 Nr. 6, 7
	regelmäßige Kontrolle und Aktualisierung des internen Einstufungsverfahren und der dadurch vorgenommenen internen Einstufungen durch eine unabhängige Stelle
Vergleich der zugrunde gelegten Annahmen und der internen Einstufung  mit der Bonitätsentwicklung
	
	

	      E    Anforderung an Dokumentationen

	1
	Anh. IX.4. Tz.43 (d), (e), (g)
	§ 259 Abs. 3 Nr. 3, 4, 6
	Art und Weise der Berücksichtigung und Grund einer Nichtberücksichtigung der Verfahren anerkannter Ratingagenturen; Verfahren für die Zuordnung der Einstufung; Überprüfung der Einstufungsverfahren und der vorgenommenen Einstufungen
	
	


* Leitlinien zum Zulassungsverfahren für interne Einstufungsverfahren nach § 259 SolvV-E (Stand 31.03.2006)
